
Stellungnahme des WVW zum Bürgerenergiegesetz NRW – BürgEnG - NRW 

 
Seite 1 von 11 

 
Der Vorstand 
 
 
 
Wirtschaftsverband Windkraftwerke e.V. – Haltenhoffstr. 50 A - 
30167 Hannover 
 
 
 
An den  
Ausschuss für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie 
(AWIKE) 
Herrn Czernitzki 
 
Nur per E-Mail an: 
AWIKE@landtag.nrw.de 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Postanschrift Hannover: 

Haltenhoffstr. 50 A 
30167 Hannover 
Tel.: 0511 – 220 602 50 
Fax: 0511 – 220 602 99 
E-Mail:     info@wvwindkraft.de 
 

Vorstand: 

Lothar Schulze, Vorsitzender 
Udo Paschedag, Stellvertreter 
Nils Niescken, Schatzmeister 
Curtis Briggs 
Karl Detlef 
Fritz Laabs 
 
Ehrenvorsitz: 

Dr. Wolfgang von Geldern 
 
 

 

 25.10.2023  
 
Stellungnahme des Wirtschaftsverband Windkraftwerke e.V. zum Entwurf des Geset-
zes über die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gemeinden an der  
Windenergienutzung in Nordrhein-Westfalen (Bürgerenergiegesetz NRW - BürgEnG), 
Stand 12.9.2023 
 
Sehr geehrter Herr Czernitzki, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Wirtschaftsverband Windkraftwerke e.V. nimmt hiermit unaufgefordert Stellung zu oben 
bezeichnetem Gesetzentwurf.  
 
Vorbemerkung und grundsätzliche Einschätzung 
Der WVW begrüßt die ambitionierten Absichten der nordrhein-westfälischen Landesregierung, 
den Ausbau der Windenergie zu stärken und zu beschleunigen.  
Den mit dem Gesetzentwurf zum Ausdruck gebrachten Wunsch von Politik und Gesellschaft 
zur Steigerung von Akzeptanz und lokaler Wertschöpfung durch Beteiligung von Bürgerinnen 
und Bürgern sowie Gemeinden am Ausbau der Windenergie vor Ort erkennen wir an. 
 
Zahlreiche repräsentative Umfragen, u.a. veröffentlicht von der Fachagentur Windenergie an 
Land, weisen regelmäßig nach, dass die große Mehrheit der Bevölkerung die Nutzung und 
den Ausbau der Windenergie befürwortet und unterstützt. Eine Förderung und Stärkung der 
Akzeptanz ist daher nicht der einzige und auch nicht der entscheidende Hebel für die erforder-
liche tatsächliche und wirksame Beschleunigung des Windenergieausbaus. Vielmehr ist es 
wesentlich, sämtliche Planungs- und Verfahrensschritte zu vereinfachen und rechtssicher zu 
gestalten, insbesondere auch die Flächenausweisungen und Genehmigungsverfahren insbe-
sondere hinsichtlich der Anwendung des Artenschutzes. Verkomplizierungen, Verteuerungen 
und neue bürokratische Hemmnisse sind unbedingt zu vermeiden!  
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Gleichwohl halten wir es für einen guten Ansatz, insbesondere lokalen Bedenken gegen Wind-
energieprojekte durch geeignete Akzeptanz-fördernde Maßnahmen zu begegnen.  
 
Den Entwurf des BürgEnG sehen wir sehr kritisch. Positive Effekte der Beschleunigung durch 
Maßnahmen sowohl im Land NRW als auch auf Bundesebene dürfen nicht durch komplizierte 
und bürokratische Hürden konterkariert werden, die hohe finanzielle und zeitliche Aufwände 
auslösen.  
 
Die Einführung des BürgEnG in der vorgelegten Fassung halten wir für ungeeignet und lehnen 
die mittels des BürgEnG geplanten Regelungen insbesondere aus den folgenden Gründen ab: 
 

 die vorgesehenen Regelungen sind nach unserer Einschätzung insbesondere hinsicht-
lich des Verhältnisses zwischen Vorhabenträger und Gemeinde bedenklich  

 
 die vorgesehenen Regelungen v.a. hinsichtlich Beteiligungshöhe und der angesetzten 

Verzinsungsanforderungen sorgen für Kostenbelastungen der Windenergieprojekte, 
die eine wirtschaftliche Umsetzung von Projekten verhindern und die Chancen von 
Windenergieprojekten im bundesweiten Wettbewerb um Ausschreibungszuschläge 
gemäß EEG massiv beeinträchtigen.  
 

 die Logik insbesondere der §§ 7,8 und 9 erscheint uns nicht nachvollziehbar und ggfs. 
sogar fehlerhaft, z.B. in Bezug auf die Bemessung der Beteiligungshöhe in § 8 Absatz 
1 auf 20% der Investitionssumme 

 
Wir halten die Einführung einer gesetzlichen Beteiligungsverpflichtung über § 6 des EEG hin-
aus nicht für erforderlich. Bevor weitergehende Beteiligungsverpflichtungen eingeführt wer-
den, sollte zunächst die Anwendung und Wirksamkeit der seit 2022 möglichen und inzwischen 
auf Bestandsanlagen erweiterten Möglichkeit evaluiert werden, gemäß § 6 EEG substanzielle 
Zahlungen an Kommunen zu leisten.  
 
Diese Positionen werden in der Windbranche breit geteilt – insofern sprechen wir uns an dieser 
Stelle dafür aus, das Gesetzesvorhaben des BürgEnG in der vorliegenden Form grundsätzlich 
zu überarbeiten und den bestehenden Regelungen gemäß § 6 EEG und ggfs. zusätzlicher 
freiwilliger, in großer Vielfalt im Markt erprobter Beteiligungsformen rechtssicheren Vorrang 
einzuräumen. Dies hat sich auch im Markt bewährt. Ein zusätzliches verpflichtendes Beteili-
gungsmodell wie im Gesetzentwurf definiert würde hingegen durch massive Kostenbelastun-
gen und -risiken sowie hohe zeitliche Bearbeitungsbedarfe die bisher gute Position von NRW 
beim Ausbau der Windenergie gefährden und ist daher aus unserer Sicht abzulehnen. 
 
Sofern der nordrhein-westfälische Gesetzgeber dennoch kurzfristig an einer weitergehenden 
Vorgabe von Bürgerbeteiligung im Rahmen des BürgEnG festhalten will, gilt es, den bürokra-
tischen und viel zu hohen finanziellen Aufwand zu reduzieren und eine faire Konstellation zwi-
schen Vorhabenträger und Gemeinde herbeizuführen. Aus unserer Sicht muss ein angemes-
seneres Verhältnis von Kostenbelastung, Projekt-Wirtschaftlichkeit und Beteiligung der Ge-
meinden und Anwohnenden gefunden werden, welches das Tempo des Windenergieausbaus 
nicht verlangsamt. Nur dann können die Vorteile der Windenergienutzung für den Klimaschutz, 
die lokale Wertschöpfung und die Beteiligung daran sowie durch niedrigere Strompreise für 
Industrie, Gewerbe und die Bevölkerung tatsächlich erreicht werden. Der vorliegende Gesetz-
entwurf gefährdet nach unserer Einschätzung jedoch die Umsetzung von Windenergievorha-
ben massiv. Ohne umsetzbare Windenergievorhaben werden weder die Ausbauziele noch das 
Ziel der Beteiligung erreicht! 
 
Wir bitten Sie daher, die folgenden Ansätze und Vorschläge bei einer Überarbeitung und Wei-
terentwicklung des BürgEnG zu prüfen und nach Möglichkeit umzusetzen: 
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- Über die Regelungen des § 6 EEG hinausgehende Bürgerbeteiligungen sollten grundsätzlich 
einheitlich auf Bundesebene gesetzlich geregelt werden oder aber durch entsprechend ein-
heitliche Regelungen in den Ländern erfolgen. Nur bundesweit einheitliche bzw. mindestens 
in der Höhe vergleichbare Regelungen gewährleisten, dass es nicht zu Wettbewerbsverzer-
rungen und unerwünschten Effekten kommt. 
 
- Die Entscheidung über die Wahl der Beteiligungsformate muss beim Vorhabenträger liegen. 
Die berechtigten Standortgemeinden dürfen angemessene Beteiligungsangebote nicht blo-
ckieren können. Das BürgEnG muss deshalb um eine Einwilligungspflicht der Gemeinden zu 
angemessenen Angeboten der Vorhabenträger ergänzt werden. 
 
- Die Angemessenheit eines Angebots des Vorhabenträgers muss als erfüllt gelten, sofern ein 
Beteiligungsangebot zusätzlich zur Zahlung nach § 6 EEG an Gemeinde und/oder Anwoh-
nende dem Wert einer Direktzahlung an Standortgemeinden oder Anwohnende von 2.000 
Euro pro Megawatt und Jahr entspricht. 
 
- Grundsätzlich muss es für die Erfüllung der gesetzlichen Beteiligungspflicht ausreichen, 
den Gemeinden bzw. den Anwohnenden ein Angebot zu unterbreiten. Die tatsächliche Inan-
spruchnahme des Angebotes darf nicht Maßstab der Pflichterfüllung sein. 

- Sofern an einer Verpflichtung für ein Nachrangdarlehen-Angebot festgehalten werden soll, 
so ist der Zinssatz auf einem angemessenen Niveau festzulegen. Nach unserer Einschät-
zung ist die Zinshöhe des KfW Erneuerbare Energien Standard-Programms zum Stichtag 
drei Monate vor der Vorlage des Angebots angemessen. Die Mindestlaufzeit eines Nach-
rangdarlehens sollte kürzer als 10 Jahre sein können, sofern die Anwohnenden sich für ein 
Angebot mit kürzerer Laufzeit entscheiden. Die Pflicht zu einem Angebot muss einmalig sein. 
Die Ausgestaltung des Nachrangdarlehens muss den Vorgaben des § 2a Vermögensanlage-
gesetzes entsprechen. Dieses darf maximal sechs Millionen Euro pro Emittenten bzw. Pro-
jektgesellschaft und 25.000 Euro pro Mitzeichnenden umfassen. Für Fälle der Überzeich-
nung sollte ein Zuteilungsverfahren festgelegt werden, damit sich ggfs. mehr Anwohnende 
beteiligen können. 

- Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten oder Vertragsstrafen dürfen das Zweifache der Zah-
lung nach § 6 EEG nicht übersteigen, da sie ansonsten unverhältnismäßig sind. Die im Ge-
setzentwurf vorgesehenen Regelungen für eine Ersatzbeteiligung bzw. eine Ausgleichsab-
gabe halten wir aufgrund der sehr hohen Kosten und der Regelungsstruktur für unangemes-
sen. Hinsichtlich der sehr hohen Ausgleichsabgabe sehen wir die Gefahr eines Fehlanreizes.  

- Die Anwendung der aus dem BürgEnG folgenden Maßnahmen muss, wie auch bei § 6 EEG 
erfolgt, ausdrücklich und explizit als nicht Strafrechts-relevant erklärt werden. 
 
Konkrete Anmerkungen zu den geplanten Regelungen des BürgEnG im Einzelnen 
 

Thema Hinweis Empfehlung 

§ 2 (4) Ausnahme für Bürgerenergiegesellschaf-
ten (BEG) gemäß § 3 Nr. 15 EEG ist im 
Sinne der Ziele des BürgEnG unpassend. 
Derartige BEG begünstigen Personen in 
einem weiten Umkreis um ein Vorhaben, 
für die das Argument der „Betroffen-
heit“ nicht mehr gelten kann.  

Streichung von § 2 (4) 
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§ 3 Begriffs-
bestimmung  

§ 3 (2) Definition des "Vorhabens" ist die 
Gesamtheit aller räumlich zusammenhän-
genden Windenergieanlagen, für die ein 
Vorhabenträger eine immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung zur Errichtung 
und zum Betrieb beantragt. 

- Wenn die Definition auf einzelne Geneh-
migungen abzielt, würde es bedeuten, 
dass man für jede BImSchG ein separates 
Beteiligungsangebot machen müsste!  

- Es ist durchaus möglich, dass in einem 
als Vorhaben definierten Fläche mehrere 
BImSch-Anträge gestellt werden. Das darf 
nicht dazu führen, dass auch mehrere An-
gebote gemacht werden müssen. 

Konkretisierung des Be-
griffs „Vorhaben“, bspw. 
„zusammenhängender Wind-
park eines Betreibers/Ent-
wickler“ oder „alle Windener-
gieanlagen, für die von einem 
Vorhabenträger im räumli-
chen und zeitlichen Zusam-
menhang BImSch-Genehmi-
gungen beantragt werden“. 

 

§ 4 Informa-
tion und Erar-
beitung eines 
Beteiligungs-
entwurfs 

§ 4 (2): „Führt zu einem späteren Zeit-
punkt eine Änderung der immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung nach Ab-
satz 1 Satz 1 zu einer Veränderung des 
Standorts des Vorhabens, ist die zustän-
dige Behörde innerhalb von zwei Wochen 
hierüber zu informieren.“ 

- Es ist für uns nicht nachvollziehbar, wa-
rum jede Standortveränderung die Infor-
mationspflicht auslösen muss. 

Dies sollte begrenzt werden 
auf Fälle, in denen sich die 
Standortveränderung auf die 
beteiligungsberechtigten Ge-
meinden auswirkt. 

§ 4 (3) Nachbargemeinden sind "zu be-
rücksichtigen",  

- Bedeutet „zu berücksichtigen“, dass das 
Angebot soll gegenüber den Nachbarge-
meinden erfolgen muss, die jedoch den 
Beteiligungsentwurf nicht mitverhandeln? 

- Aus unserer Sicht ist dies zu unbestimmt. 
Welche Anforderungen sind an die Be-
rücksichtigung zu stellen? Die Unbe-
stimmtheit kann in der Praxis zu Rechts-
unsicherheiten führen.  

Präzisierung des Begriffs „be-
rücksichtigen“: Erfolgt die Er-
arbeitung eines Beteiligungs-
entwurfs federführend durch 
die betroffene Standortge-
meinde? Dann sollte es so 
präzisiert werden. 

§ 4 (3) Entwurf und Verhandlung der Be-
teiligungsvereinbarung. 

"Die zuständige Behörde unterstützt die 
Beteiligten hierbei." 

- Die zuständige Behörde wird erfahrungs-
gemäß wenig / nicht unterstützen können. 

Unterstützung durch die Be-
hörde kann aus unserer Sicht 
entfallen. 

§ 4 (3) „Der frühzeitige Austausch soll 
nach Einreichung des vollständigen immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigungsan-
trags erfolgen, ...“ 

- Grundsätzlich ist es sinnvoll, dass ein 
möglichst frühzeitiger Austausch erfolgt.  

Es muss im Gesetz klarge-
stellt werden, dass ein früh-
zeitiger Austausch mit der 
Standortgemeinde über die 
Beteiligungsvereinbarung 
auch vor Erteilung des ge-
meindlichen Einvernehmens 
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- Allerdings ist zu beachten, dass bei Ein-
reichung des Genehmigungsantrages 
noch die Entscheidung der Standortge-
meinde aussteht, ob sie das gemeindliche 
Einvernehmen gemäß § 36 BauGB zur 
Genehmigung erteilt oder nicht.  

- Hier besteht die Gefahr, dass Angebote 
als Bestechung ausgelegt werden!  

zur beantragten Genehmi-
gung nicht den §§ 331 bis 
334 Strafgesetzbuch unter-
fällt.  

Vorschlag für eine Ergänzung 
in § 4 Abs. 3 Satz 7 NEU: 
„Der frühzeitige Austausch ist 
nach § 6 Abs. 4 EEG aus-
drücklich gestattet, insofern 
er der Angemessenheit die-
ses Gesetzes entspricht und 
die Vertragspartner in der Be-
teiligungsvereinbarung nach 
§ 7 Abs. 1 die wirtschaftli-
chen Bedingungen des Vor-
habens berücksichtigen.“  

§ 4 (4) „Der Vorhabenträger legt auf Basis 
des frühzeitigen Austausches nach Absatz 
3 bis spätestens drei Monate nach Erhalt 
der immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migung den Standortgemeinden einen Be-
teiligungsentwurf vor.“ 

- Hier fehlt eine Frist, in der sich die 
Standortgemeinden zu dem Beteiligungs-
entwurf äußern müssen. Dies kann zu 
Verzögerungen und Planungsunsicherhei-
ten für Vorhabenträger führen, ob es zu ei-
ner Vereinbarung kommt oder nicht. Der 
Vorhabenträger muss sich mit ausreichen-
der Vorlaufzeit darauf vorbereiten können, 
ob der Fall der Ersatzbeteiligung eintritt 
oder nicht.  

- Darüber hinaus gilt für Gemeinden als 
Körperschaften des öffentlichen Rechts 
das Willkürverbot. Wird das Angebot des 
Vorhabenträgers ausgeschlagen, muss 
hierfür auch eine Begründungspflicht gel-
ten. Zumal das Nichtzustandekommen der 
Vereinbarung negative Rechtsfolgen für 
die Vorhabenträger mit sich bringt (ver-
pflichtende Ersatzbeteiligung bzw. Aus-
gleichsabgabe).  

Folgender Formulierungsvor-
schlag für einen neuen § 4 
Abs. 4 Satz 2 und 3:  

„Die Standortgemeinden ha-
ben innerhalb von 2 Monaten 
nach Erhalt des Beteiligungs-
entwurfs dem Vorhabenträ-
ger mitzuteilen, ob sie das 
Beteiligungsangebot anneh-
men oder nicht. Im Falle der 
Ablehnung ist diese näher zu 
begründen.“ 

§ 5 Beteili-
gungsbe-
rechtigte Per-
sonen 

Die Nachweispflicht für den Vorhabenträ-
ger, dass ein Anleger Anwohner der 
Standortgemeinden ist, halten wir für un-
verhältnismäßig und unpraktikabel 

Der Nachweis der Berechti-
gung sollte durch den Anle-
ger im Rahmen der Zeich-
nung erfolgen. Keine Prüfung 
durch Anbieter.  

§ 6 (1) Betei-
ligungsbe-
rechtigte Ge-
meinden 

Die nach § 6 EEG zum 1. Januar 2023 
neu eingeführte freiwillige Zahlung an 
Kommunen wird von der Windbranche na-
hezu vollständig durchgeführt. Für weitere 
finanzielle Beteiligungen präferieren wir 

Vor Inkrafttreten einer Lan-
desregelung sollte eine bun-
deseinheitliche Regelung 
oder ein konkretisiertes Rah-
mengesetz gegenüber dem 
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grundsätzlich eine einheitliche gesetzliche 
Regelung auf Bundesebene oder aber 
eine entsprechend einheitliche Regelung 
in allen Ländern.  

Das vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz in Auftrag gegebene 
Rechtsgutachten von Prof. Kment von der 
Universität Augsburg zu den Fragen fi-
nanzverfassungsrechtlicher Spielräume ei-
ner verpflichtenden Bundesregelung nach 
§ 6 EEG und weiterer Gestaltungsspiel-
räume nach dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichtes zum Bürger- und Gemein-
debeteiligungsgesetz M-V vom 22. März 
2022 sollte zunächst eingehend geprüft 
und mit den Ländern im Rahmen der 
Energieministerkonferenz diskutiert wer-
den, bevor eine einzelne Landesregelung 
in Kraft gesetzt wird.  

EEG 2023 auf der Basis des 
genannten BMWK-
Gutachtens auf Bitte des Ent-
schließungsantrags des 
Deutschen Bundestages zum 
Energiesofortmaßnahmenpa-
ket vom 5. Juli 2022 und zu-
letzt durch den Beschluss der 
EnergieministerInnen und -
senatorInnen der Länder vom 
29. März 2023 eingehend ge-
prüft werden.  

Mindestens sollte in § 6 Abs. 
1 eine konforme Regelung 
hinsichtlich der beteiligungs-
berechtigten Gemeinden ge-
mäß § 6 Abs. 1 EEG erfol-
gen.  

§ 7 Beteili-
gungsverein-
barung 

§ 7 (1) Sollte die Wahl der Beteiligungs-
form nicht wie in Niedersachen beim Vor-
habenträger liegen, muss die einseitige 
Verpflichtung der Vorhabenträger zur Be-
teiligung zwingend um eine Einigungsver-
pflichtung der Standortgemeinden mit dem 
Vorhabenträger ergänzt werden. Die ge-
setzliche Pflicht gilt dann als erfüllt, wenn 
der Wert des Angebots die Angemessen-
heitsschwelle übersteigt oder wenn der 
Vorhabenträger zwei Angebote im Sinne 
der Angemessenheit unterbreitet hat. Vo-
raussetzung ist eine angemessene Defini-
tion von Ange-messenheit (siehe unten) 
sowie bei Festhalten an einem Nachrang-
darlehen eine angemessene Wahl der Be-
messungsgrößen (vgl. § 8). Zu prüfen ist 
ferner, ob damit die Ersatzbeteiligung ent-
fallen kann.  

Während der Vorhabenträger einer Ver-
pflichtung zur Einigung unterliegt, hat die 
Kommune als Vertragspartner keine Sank-
tionen zu befürchten. Dass der Gesetzge-
ber, wie es in der Begründung heißt, da-
von ausgehen kann, dass „die Standortge-
meinde in Vertretung der Einwohnerinnen 
und Einwohner die bestmögliche Verein-
barung im Sinne der Akzeptanzsteigerung 
aushandeln können“, schafft ein unglei-
ches Vertragsverhältnis zulasten des Vor-
habenträgers. So sollen sich beide Ver-
tragsparteien zwar „proaktiv an einer fai-
ren, angemessenen Ausgestaltung sowohl 
im Sinne der Akzeptanzerhaltung bezie-
hungswiese Akzeptanzgewinnung als 

Vorschlag für eine Ergänzung 
in § 7 Abs. 1 NEU: „Die Be-
teiligungsberechtigten sind 
verpflichtet, ein Angebot des 
Vorhabenträgers anzuneh-
men, wenn die vorgelegte 
Beteiligungsvereinbarung die 
wirtschaftlichen Bedingungen 
des Vorhabens berücksichti-
gen und der Wert des Ange-
bots die Angemessenheits-
schwelle übersteigt oder 
wenn der Vorhabenträger 
zwei Angebote im Sinne der 
Angemessenheit unterbrei-
tet.“  
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auch des Windenergieausbaus in die Ver-
handlungen einbringen“, in extremen Fäl-
len können die Gemeinden aber alle Offer-
ten des Vorhabenträgers für unangemes-
sen erklären und sich auf die Ersatzbeteili-
gung zurückziehen, ggf. auf die Aus-
gleichsabgabe hoffen oder das Projekt mit 
überzogenen Forderungen sogar ganz 
zum Scheitern bringen. Damit besteht die 
Gefahr, dass der Zweck des Gesetzes in 
sein Gegenteil verkehrt wird. Denn sowohl 
die Ersatzbeteiligung als auch die Aus-
gleichszahlung stellt damit eben nicht „nur 
eine gesetzlich für erforderlich gehaltene 
Rückfalloption dar“, sondern ein Druckmit-
tel der Gemeinden gegenüber dem Vorha-
benträger. So ist u. a. nicht definiert, was 
eine „angemessene“ Beteiligung eigentlich 
ist. Die mit der Annahme verbundene Hoff-
nung, allen Kommunen brächten einen 
pauschalen Einigungswillen mit, greift hier 
zu kurz. So wird einem möglichen Miss-
brauch, Windenergieprojekte durch hohe 
Beteiligungsforderungen an den Rand der 
Wirtschaftlichkeit zu führen, nicht Einhalt 
geboten und ggf. die lokale Wertschöp-
fung sogar insgesamt in Frage gestellt. 
Das damit verbundene hohe Investitions-
risiko gefährdet die dringend benötigten 
Mehrinvestitionen in den Windenergieaus-
bau und damit die Beschleunigung der 
Energiewende.  

Der Vorhabenträger ist verpflichtet, Beteili-
gungsberechtigte und Standortgemeinden 
finanziell angemessen am Ertrag des Vor-
habens zu beteiligen. 

- "Angemessen" ist eine unbestimmte und 
damit nicht akzeptable Formulierung, die 
Raum für zusätzliche Forderungen und 
Verhandlungen öffnet.  

- Die Frage der Angemessenheit muss 
aus 2 Gründen näher konkretisiert werden:  

- Zum einen hat das BVerfG bereits zum 
Bürger- und Gemeindenbeteiligungsge-
setz M-V festgestellt, dass verpflichtende 
Beteiligungen an Windenergievorhaben 
beträchtlich in die grundrechtlich ge-
schützte Berufsfreiheit der Vorhabenträger 
eingreifen (Beschluss vom 23.03.2022, 1 
BvR 1187/17). Damit es nicht zu grund-
rechtsverletzenden Forderungen der 
Standortgemeinden kommt, müssen Ober-
grenzen der Beteiligung konkret festgelegt 
werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Angemessenheit muss 
hinreichend genau definiert 
werden. 

Vorschlag für eine Ergänzung 
in § 7 Abs. 1 NEU: „Als ange-
messen gilt eine Zahlung an 
Standortgemeinden oder Bür-
gerinnen und Bürger, die ei-
nem Wert von 2.000 Euro pro 
Megawatt und Jahr ent-
spricht.“  
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- Dies ist zweitens auch deshalb erforder-
lich, um Vorhabenträger und Standortge-
meinden nicht in die Gefahr strafrechtsre-
levanter Handlungen zu bringen (Vorteils-
gewährung/Bestechlichkeit). Denn 
Standortgemeinden müssen zum einen 
entscheiden, ob sie im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens ihr gemeindliches 
Einvernehmen zum Vorhaben erteilen und 
haben zudem die Möglichkeit, gegen eine 
erteilte Genehmigung, die nicht in ihrem 
Sinne ist, zu klagen. Erteilen Gemeinden 
bei Vorliegen eines Beteiligungsangebots 
ihr Einvernehmen bzw. verzichten sie auf 
eine Klage, kann dies den Anschein einer 
unzulässigen Beeinflussung nach sich zie-
hen.  

 

Es muss ein klarer Rahmen 
geschaffen werden, in wel-
chem Umfang angebotene 
Beteiligungen zulässig sind, 
ohne dass diese in den Be-
reich der strafrechtlich rele-
vanten Vorteilsgewährung / 
Bestechung fallen. 

 

 § 7 (3) a) Gesellschaftsbeteiligung in Höhe 
von beispielsweise 20 Prozent der Gesell-
schaftsanteile 

- „Beispielsweise“ ist zu unspezifisch  

- Die aufgeführten Beteiligungsbeispiele 
sind zu unbestimmt. Es fehlen klare Ober-
grenzen zulässiger Beteiligungen. 

Siehe Kommentar zu § 7 (1). 

 

 

 § 7 (3) c) die finanzielle Beteiligung der 
Beteiligungsberechtigten nach § 5 über 
Anlageprodukte in Höhe von beispiels-
weise 20 Prozent der Investitionssumme,  

- Anlageprodukte ist sehr weit gefasst und 
eröffnet dem Anbieter viel Raum 

- „20% der Investitionssumme: siehe An-
merkung unter § 8 (1) 

siehe Anmerkung unter § 8 
(1) 

§ 8 Ersatz-
beteiligung 

§ 8 (1) „Sofern es sich bei dem Angebot 
zur Zahlung an die Standortgemeinden um 
ein Angebot nach § 6 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes handelt, richtet sich 
die Höhe der Zahlung nach dieser Vor-
schrift.“ 

- Hier muss klargestellt werden, dass bei 
einem Angebot nach § 6 EEG nicht nur die 
Höhe der Zahlung, sondern alle Anforde-
rungen und Rechtsfolgen des Angebots 
sich nach dieser Vorschrift richten, also 
insb. auch die Erstattungsfähigkeit der 
Zahlung vom Netzbetreiber, um Rechtsun-
sicherheiten zu vermeiden.  

Konkreter Formulierungsvor-
schlag:  

- „Sofern es sich bei dem An-
gebot zur Zahlung an die 
Standortgemeinden um ein 
Angebot nach § 6 des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes 
handelt, richten sich Anforde-
rungen und Rechtsfolgen des 
Angebots nach dieser Vor-
schrift.“ 

§ 8 (1) und (2) Thema 20% der Investiti-
onssumme 

Sofern es sich bei „20% der 
Investitionssumme“ um eine 
fehlerhafte Orientierungs-
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- Die Orientierungsgröße 20% der Investi-
tionssumme für das Volumen des Angebo-
tes ist ein aus unserer Sicht ein NO-GO! 

- Investitionssumme entspricht der Ge-
samtinvestition, von der üblicherweise ca. 
20% durch Eigenkapital (EK) dargestellt 
werden 

- Der WVW hält es für denkbar, dass der 
Gesetzentwurf eigentlich einen Anteil von 
20% des Eigenkapitals festlegen will. An-
sonsten wäre die Forderung, dass das ge-
samte erforderliche EK durch das Beteili-
gungsangebot ersetzt werden würde. 

- Dass dies eigentlich nicht gewollt ist, 
lässt sich auch aus § 7.3.a) herauslesen. 
Dort wird von 20% der Gesellschaftsan-
teile gesprochen. Dies muss in jedem Fall 
angepasst werden. 

- Aus unserer Sicht ist zudem zu prüfen, 
ob die Ersatzbeteiligung nach § 8 insge-
samt angesichts der von uns vorgelegten 
Vorschläge unter § 7 entfallen kann. 

größe handelt, ist die Formu-
lierung zu streichen und ggfs. 
um eine konkrete und ange-
messene Bestimmung des 
Volumens zu ersetzen (siehe 
Vorschlag oben zu § 7 (1)). 

Der WVW hält eine Beteili-
gung auch in der Größenord-
nung von 20% des Eigenka-
pitals für ungeeignet. Wind-
energieprojekte werden in 
der Praxis teilweise mit 100% 
Eigenkapital und teilweise mit 
sehr niedrigem Eigenkapital 
finanziert. Die Bindung an ei-
nen Eigenkapitalanteil ist da-
her nicht empfehlenswert. 
Besser geeignet wäre ein 
spezifischer Wertansatz pro 
MW und Jahr. 

§ 8 (2) Der Zinssatz nach § 7 Absatz 6 der 
Stromnetzentgeltverordnung beträgt der-
zeit 7,91 % p.a. und liegt damit deutlich zu 
hoch. Dies würde dazu führen, dass Pro-
jekte überwiegend aufgrund der hohen 
Zinslast (und evtl. weiter steigender Zin-
sen) nicht mehr umsetzungsfähig wären. 
Die Zinsbelastung würde bei einem Nach-
rangdarlehen in Höhe von 20% der Inves-
titionskosten für eine typische Windener-
gieanlagen bei ca. 150.000 Euro/Jahr lie-
gen. Dies würde die Wirtschaftlichkeit in 
einem Maße verschlechtern die die Um-
setzung von Vorhaben in der Mehrzahl der 
Vorhaben verhindert, zumal die zusätzli-
chen Kosten im Wettbewerb des EEG-
Ausschreibungssystems nicht durch hö-
here Einnahmen kompensierbar sind. 

- Die Festlegung der Laufzeit auf 10 Jahre 
halten wir für unangemessen. Hier sollte 
Verhandlungsfreiheit bestehen. Anleger 
wünschen häufig kürzere Laufzeiten.  

Angemessener wäre ein 
Zinssatz, der sich am Stich-
tag in der Höhe des KfW Er-
neuerbare Energien Stan-
dard-Programms orientiert, 
maximal aber am aktuellen 
Basiszinssatz gem. BGB  
§ 247 (1) nF plus 2 Prozent 
Risikoaufschlag und der drei 
Monate vor der Vorlage des 
Angebots festgelegt wird.  

 

 

Die Mindestlaufzeit eines 
Nachrangdarlehens sollte 
kürzer als 10 Jahre sein kön-
nen, sofern die Anwohnen-
den sich für ein Angebot mit 
kürzerer Laufzeit entschei-
den. Die Pflicht zu einem An-
gebot muss einmalig sein.  

§ 9 (1) „Die Pflicht zur Zahlung der Aus-
gleichsabgabe ersetzt die Verpflichtungen 
aus der Beteiligungsvereinbarung bezie-
hungsweise jene aus der Ersatzbeteili-
gung gegenüber der jeweiligen Ge-
meinde.“ 

- In der Gesetzesbegründung wird ausge-
führt, dass die Ausgleichsabgabe auch die 

Dass die Ausgleichsabgabe 
auch die Pflicht zum Angebot 
eines Nachrangdarlehens er-
setzt, ist in § 9 Abs. 1 S. 3 
klarzustellen.  
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Pflicht zum Angebot eines Nachrangdarle-
hens ersetzt.  

- Unser Verständnis der Regelung ist, 
dass wir schon jetzt nicht dazu verpflichtet 
sind, eine Ersatzbeteiligung anzubieten, 
also auch kein Nachrangdarlehen, wenn 
wir dafür in Kauf nehmen die 0,8 cent zu 
zahlen.  

- Allerdings ist dies unklar formuliert, insb. 
ob die Pflicht zum Nachrangdarlehen 
ebenfalls entfällt oder weiterhin besteht. 
Das sollte klargestellt werden. 

Folgender Formulierungsvor-
schlag:  

- „Die Pflicht zur Zahlung der 
Ausgleichsabgabe ersetzt die 
Verpflichtungen aus der Be-
teiligungsvereinbarung bezie-
hungsweise jene aus der Er-
satzbeteiligung gegenüber 
der jeweiligen Gemeinde. 
Dies gilt auch für eine nicht 
erfolgte Offerte im Sinne des 
§ 8 Abs. 1 Satz 3.“ 

§ 9 Aus-
gleichsab-
gabe 

§ 9 (2): „Die Ausgleichsabgabe beträgt 0,8 
Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich 
eingespeiste Strommenge und für die fik-
tive Strommenge nach Nummer 7.2. der 
Anlage 2 des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes,“ 

- Die Höhe der Ausgleichsabgabe beträgt 
das Vierfache dessen, was in § 6 EEG 
vorgesehen ist. Dies ist u.E. offensichtlich 
unverhältnismäßig und daher herabzuset-
zen. 

- Es ist für uns unklar, ob von den 0,8 Cent 
die Zahlungen gemäß § 6 Absatz 5 EEG i. 
H. v 0,2 Cent von diesen 0,8 Cent abzieh-
bar, also erstattbar sind, oder nicht.  

- Dies stellen wir angesichts der aktuellen 
Formulierungen in Frage. Denn die Erstat-
tungsfähigkeit gilt gemäß § 6 Abs. 5 EEG 
nur für Zahlungen, die nach diesem Para-
graphen geleistet werden. Siehe Rege-
lungsvorschlag zu § 8 (1). 

Die Höhe der Ausgleichsab-
gabe ist u.E. deutlich herab-
zusetzen.  

Sollte an der Ausgleichsab-
gabe festgehalten werden, 
darf diese die Zahlung nach  
§ 6 EEG um nicht mehr als 
100 Prozent überschreiten.  

 

 

Im Zusammenhang mit der 
Ausgleichsabgabe ist zudem 
vor allem klarzustellen, dass 
diese in dem Umfang, der 
durch § 6 EEG vorgesehen 
ist, erstattungsfähig ist, um 
eine übermäßige Belastung 
der Vorhabenträger zu ver-
meiden.  

Folgender Formulierungsvor-
schlag für einen neuen § 9 
Abs. 2 Satz 2:  

- „Für die zu leistende Aus-
gleichsabgabe gilt anteilig 
von bis zu 0,2 Cent pro Kilo-
wattstunde die in § 6 Abs. 5 
EEG geregelte Erstattungsfä-
higkeit entsprechend.“ 

 Die Mittelverwendung könnte 
an die Themen Klimaschutz, 
Klimaanpassung, Energieeffi-
zienz, Natur- und Arten-
schutz-Maßnahmen, etc. ge-
koppelt werden, damit die 
Gemeinden auch in die Ver-
antwortung der Transforma-
tion genommen werden 
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§ 10 Mittel-
verwendung 
durch die Ge-
meinde 

Der Umfang der zu veröffentlichenden In-
formationen ist deutlich zu weitgehend und 
wirft erhebliche wettbewerbsrechtliche 
Fragestellungen auf.  

- Insbesondere die Veröffentlichung von 
Beteiligungsentwürfen und Beteiligungs-
vereinbarungen stellt eine unzulässige 
Verbreitung von Betriebs- und Geschäfts-
geheimnissen dar. 

- - Darüber hinaus ist die Erteilung 
der Auskünfte und die Einsicht-
nahme in die Unterlagen des Vor-
habensträgers zu unbestimmt und 
zu beschränken auf den Gesetzes-
zweck  

Insoweit ist es zwingend er-
forderlich und aus Transpa-
renzgesichtspunkten völlig 
ausreichend, die Veröffentli-
chung auf diejenigen Infor-
mationen zu beschränken, 
die die Beteiligung der nach  
§ 5 Berechtigten betreffen.  

Eine darüberhinausgehende 
Veröffentlichung der Verein-
barungen mit den Gemein-
den ist abzulehnen. 

§ 11 Trans-
parenzplatt-
form 

Der Umfang der zu veröffentlichenden In-
formationen ist deutlich zu weitgehend und 
wirft erhebliche wettbewerbsrechtliche 
Fragestellungen auf.  

- Insbesondere die Veröffentlichung von 
Beteiligungsentwürfen und Beteiligungs-
vereinbarungen stellt eine unzulässige 
Verbreitung von Betriebs- und Geschäfts-
geheimnissen dar. 

Insoweit ist es zwingend er-
forderlich und aus Transpa-
renzgesichtspunkten völlig 
ausreichend, die Veröffentli-
chung auf diejenigen Infor-
mationen zu beschränken, 
die die Beteiligung der nach  
§ 5 Berechtigten betreffen.  

Eine darüberhinausgehende 
Veröffentlichung der Verein-
barungen mit den Gemein-
den ist abzulehnen. 

§ 12 Durch-
führung des 
Gesetzes 

§ 12 (4) „Der Vorhabenträger hat gegen-
über der zuständigen Behörde die zur 
Durchführung dieses Gesetzes erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen und Einsicht-
nahme in seine Unterlagen zu gewähren.“ 

- Dies ist zu unbestimmt und zu beschrän-
ken auf den Gesetzeszweck.  

Formulierungsvorschlag:  

"... Einsichtnahme in seine 
Unterlagen zu gewähren, so-
weit diese für die Überwa-
chung und Durchsetzung der 
Pflichten aus diesem Gesetz 
relevant sind." 

 
Für weitere Erläuterungen, Rückfragen und Gespräche stehen wir sehr gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Wirtschaftsverband Windkraftwerke e.V. 
 
 
 
 
gez. Lothar Schulze  
-Vorsitzender des Vorstandes-  

 


